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Amt für Verkehr, Straßenverkehrsbehörde, 18.07.2014, 2983 
660.24, K. Eifler 
 
 
 

004 Büro des Rates 
Bezirksmanagement Dornberg 
Herrn Imkamp 
 
 

Vorschlag, wegen der Fahrbahnschäden auf der Schröttinghauser Straße die 
zulässige Höchstgeschwindigkeit auf dem gesamten Abschnitt der Straße auf 
50 km/h zu begrenzen 
 
BV Dornberg – 19.01.2012 – öffentlich – Punkt 5.4 
Drucksache 3533/2009-2014 
 
 
Wir bitten, der Bezirksvertretung nachstehende Stellungnahme zukommen zu lassen: 
 
In der Sitzung am 19.01.2012 wurde vorgeschlagen, die Verwaltung zu beauftragen, 
wegen der Fahrbahnschäden auf der Schröttinghauser Straße die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit auf dem gesamten Abschnitt der Straße auf 50 km/h zu 
begrenzen. 
 
Die außer Orts verlaufende Schröttinghauser Straße (L 922) ist ab der Kreuzung 
Babenhauser Straße bis Haus Nr. 245 (ca. Höhe des Citroen-Händlers) mit 
Höchstgeschwindigkeit 50 km/h beschildert. Zusätzlich ist eine Beschilderung, die vor 
Straßenschäden warnt, vorhanden. 
 
Ab dem Haus Nr. 245 nimmt die Straße bis auf zwei Kurven einen relativ geraden 
Streckenverlauf. Auf die Kurven wird rechtzeitig durch Richtungstafeln aufmerksam 
gemacht. Die Verkehrsteilnehmer haben die Möglichkeit, Ihre Geschwindigkeit an 
den normalen Kurvenverlauf anzupassen. Weiterhin gibt es nur wenige Zufahrten 
von anliegenden Häusern und nur 3 Einmündungen von untergeordneten Straßen.  
 
Die durchschnittliche tägliche Verkehrsbelastung (24 Std.) auf der Schröttinghauser 
Straße beträgt laut Landeszählung 3457 Kfz. Der Schwerlastverkehr hat daran einen 
Anteil von 5,8 % (199 Fahrzeuge/ 24 Std.). Dieses sind normale Werte für eine 
Landstraße, der Schwerlastverkehr ist sogar eher gering.  
 
Die Unfallauswertung der Kategorie 1 - 4 der letzten drei Jahre ist für diesen 2. 
Streckenabschnitt der Schröttinghauser Straße unauffällig. Im Jahr 2011 passierten 
zwei Unfälle (1 x Kat. 2 (Schwerverletzter) und 1 x Kat. 3 (Leichtverletzter) und in 
2014 ein Unfall der Kat. 3 (Leichtverletzter). Diese Unfälle können jedoch nicht auf 
die Fahrbahnbeschaffenheit, die Strecke bzw. die Beschilderung zurückgeführt 
werden.   



 
Der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen lehnt es mit seiner 
Stellungnahme vom 16.06.2014 (hier eingegangen am 02.07.2014) ab, aufgrund des 
Zustandes der Fahrbahndecke die Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h auf 50 km/h 
herabzusetzen. Die entsprechende Beschilderung, die vor Straßenschäden warnt, 
sei vorhanden. Die erfolgten Unfälle können nicht auf den Zustand der 
Fahrbahndecke zurückgeführt werden. Daher scheint die Verkehrssituation mit der 
bestehenden Geschwindigkeitsregelung grundsätzlich für alle Verkehrsteilnehmer 
beherrschbar zu sein. Weiterhin läge es auch in der grundsätzlichen Verantwortung 
der Verkehrsteilnehmer, die Fahrweise gegebenenfalls an den Straßenzustand und 
der Verkehrssituation anzupassen. 
 
Die Prüfung, die Geschwindigkeit aus Gründen der Erhaltung der öffentlichen 
Sicherheit gem. § 45 Abs. 1-3 StVO herabzusetzen, kam ebenfalls zu keinem 
anderen Ergebnis. 
 
Eine bestehende Gefahrenlage aufgrund des Straßenverlaufs, der Verkehrsstärken 
und der Unfallstatistik, die es zwingend erforderlich macht, die Geschwindigkeit auf 
50 km/h zu begrenzen ist nicht zu erkennen. 
 
Auch aus Sicht der Straßenverkehrspolizei besteht aus Gründen der 
Verkehrssicherheit keine Veranlassung, die Geschwindigkeit auf 50 km/h zu 
reduzieren. 
 
I. A. 
 
 
 
(Eifler) 



Amt für Verkehr, Straßenverkehrsbehörde, 03.07.2014, 2983 
660.24, K. Eifler 
 
 
 

004 Büro des Rates 
Bezirksmanagement Dornberg 
Herrn Imkamp 
 
 

Antrag, den Köpenicker Weg zwischen Rudower Straße und Wertherstraße für 
Fahrräder freizugeben, entweder durch Anbringung des Schildes „Fahrrad frei“ 
oder durch Abbau des blauen Fußgängerzeichens am Parkplatz unterhalb der 
Geschäfte und an der Einmündung des Köpenicker Weges 
 
BV Dornberg – 10.04.2014 – öffentlich – Punk 5.4 
Drucksache 7302/2009-2014 
 
 
Wir bitten, der Bezirksvertretung nachstehende Stellungnahme zukommen zu lassen: 
 
In der Sitzung am 10.04.2014 wurde beschlossen, die Verwaltung zu beauftragen, 
den Köpenicker Weg zwischen Rudower Straße und Wertherstraße für Fahrräder 
freizugeben, entweder durch Anbringung des Schildes „Fahrrad frei“ oder durch 
Abbau des blauen Fußgängerzeichens am Parkplatz unterhalb der Geschäfte und an 
der Einmündung des Köpenicker Weges. 
 
Der als Gehweg beschilderte Köpenicker Weg liegt in einem Wohngebiet unterhalb 
der Werther Straße. Er weist ein starkes Gefälle auf. Ihn kreuzt ein Spazierweg, der 
durch die anliegende Parkanlage führt. Mittig wurde er mit einer doppelten Schranke 
unterbrochen um zu verhindern, dass dennoch Radfahrer mit hohem Tempo in 
Richtung Rudower Straße hinunterfahren.  
 
Die Beschilderung als Gehweg ist aus Richtung Wertherstraße kommend kurz vor 
dem kreuzenden Spazierweg aufgestellt worden. Radfahrer, die von der 
Wertherstraße den Rudower Weg bergab fahren, können bereits auf Höhe des 
Spazierweges eine recht hohe Geschwindigkeit erreicht haben. Aufgrund des 
Querungsverkehrs mit Spaziergängern wurde es bereits an dieser Stelle für 
erforderlich gehalten, den Weg als Fußweg weiterzuführen. Auf Grund der 
bestehenden Bepflanzung ist der Spazierweg bei schnellem Tempo von Radfahrern 
nicht offensichtlich zu erkennen. Die Beschilderung als Gehweg an dieser Stelle ist 
bereits erforderlich, um einen sicheren Begegnungsverkehr zu gewährleisten. 
 
In Fahrtrichtung Rudower Straße ist es für Radfahrer nach der Schranke 
grundsätzlich möglich, schnell wieder eine recht hohe Geschwindigkeit zu erreichen. 
Der Köpenicker Weg mündet in die Rudower Straße. Gegenüber der Einmündung 
führt in geschwungener Linienführung ein rot gepflasterter Weg weiterhin abschüssig 
in die nächste Parkanlage. Aufgrund dieser Linienführung könnten Radfahrer aus 
dem Köpenicker Weg mit relativ hoher Geschwindigkeit verleitet werden direkt in 
diesen rot gepflasterten Bereich weiterzufahren. Die Vorfahrtberechtigten der 
Rudower Straße könnten dadurch zu spät wahrgenommen werden. Unfälle bzw. 
gefährliche Situationen könnten die Folge sein. 



 
Sollte der Weg für Radfahrer freigegeben werden, müsste weiterhin der Abstand 
zwischen den Schranken vergrößert werden, um auch Fahrrädern mit Anhängern 
das Passieren der Schranke zu ermöglichen. Dann könnten wiederum normale 
Fahrräder einfach passieren und der Effekt der Geschwindigkeitsreduzierung durch 
die Schranke ginge verloren. 
 
Die örtlichen Gegebenheiten sprechen daher nicht dafür, den Fußweg in einen 
gemeinsamen Geh- und Radweg umzuwandeln. Der Weg ist daher nicht für den 
Radverkehr freizugeben. Im Gegenteil ist es aus verkehrlicher Sicht weiterhin 
zwingend notwendig, die Verkehrssicherheit durch Beschilderung des Weges als 
reinen Gehweg zu gewährleisten. 
 
Eine Beteiligung/ Anhörung des Fachbereichs Verkehrsunfallprävention und 
Opferschutz (VUP/O) des Polizeipräsidenten Bielefeld (Herr Lüking) und des 
Straßenbaulastträgers (Herr Schäffer) hat im Rahmen einer gemeinsamen 
Ortsbesichtigung  stattgefunden. Die Einschätzung der Situation erfolgte einstimmig. 
 
Es ist daher zurzeit nichts weiter zu veranlassen. 
 
I. A. 
 
 
 
(Eifler) 



Amt für Verkehr, 11.08.2014 
660.21, Paul Fabian, 3817 
 
 
 

An das Büro des Rates - 004 - 

Geschäftführung Bezirksvertretung Dornberg 
 
 

Buslinienführung durch das Twellbachtal 

Antrag der CDU-Fraktion vom 23.03.2014 

Bezirksvertretung Dornberg 10.04.2014, Dr.-Nr. 7260/2009-2014 
 
 
 
Wir bitten, der Bezirksvertretung Dornberg nachstehende Mitteilung zukommen zu lassen. 
 
In Abstimmung mit dem Verkehrsunternehmen moBiel wurde der Antrag mit folgendem Ergebnis 
geprüft: 
 
Ab 01.01.2014 hat die BVO Busverkehr Ostwestfalen GmbH die Bedienung der Buslinien des Lini-
enbündels Gütersloh Nord übernommen. Vorausgegangen war eine Aufforderung zur Abgabe ei-
genwirtschaftlicher Anträge bis Ende 2012 im Zusammenhang mit dem Auslaufen der Linienkon-
zession des Linienbündels zum 31.12.2013. Dem eigenwirtschaftlichen Antrag der BVO Busverkehr 
Ostwestfalen GmbH hat die Bezirksregierung Detmold als zuständige Genehmigungsbehörde mit 
Bescheid vom 11.03.2013 zugestimmt. 
 
Zum Linienbündel Gütersloh Nord gehören u.a. auch die Buslinien 61 (Bielefeld Hbf – Stapenhorst-
straße – Großdornberg – Werther – Halle) und 62 (Bielefeld Hbf – Stapenhorststraße - Großdorn-
berg – Werther – Borgholzhausen). Zusätzlich dazu verkehrt weiterhin unverändert die Linie 21 der 
moBiel GmbH von Heepen über Jahnplatz und ab Stapenhorststraße über Großdornberg bis 
Werther parallel zu den beiden Buslinien. Alle drei Linien sind fahrplanmäßig so verknüpft, dass sie 
ab Jahnplatz bis Großdornberg und Werther ZOB einen 15-Minuten-Takt jeweils in beiden Richtun-
gen bilden. 
 
Das Herauslösen einer Buslinien aus diesem Verband um sie zur Erschließung des Twellbachtals 
über Johannistal, Dornberger Straße und Twellbachtal bis Großdornberg Bürgerzentrum und weiter 
in Richtung Werther zu führen, hätte zur Folge, dass in der Stapenhorststraße eine Fahrplanlücke, 
mindestens einmal pro Stunde, von 30 Minuten, entstehen würde. Da diese Fahrt zeitlich länger ist 
als über Stapenhorststraße, ist das Einfügen in den 15-Minuten-Takt ab Dornberg nicht mehr mög-
lich. Alternativ besteht die Möglichkeit, diese Fahrt ab Jahnplatz entsprechend früher starten zu las-
sen. In jedem Fall könnte der heute genaue und von den Fahrgästen gut merkbare und auch ange-
nommene Takt in beiden Richtungen abschnittsweise nicht mehr durchgängig eingehalten werden. 
 
Hinzu kommt, dass die Fahrt über Johannistal / Twellbachtal aufgrund der geringen Nachfrage nur 
wenigen Fahrgästen nutzen würde. Alle anderen Fahrgäste in Richtung Dornberg und Werther bzw. 
in Richtung Innenstadt müssten den Umweg und somit die längere Fahrzeit in Kauf nehmen. 
 
Die Linien 61 und 62 wurden von der BVO eigenwirtschaftlich beantragt und werden ohne Zuzah-
lung Dritter (z.B. des Aufgabenträgers) betrieben. Eine Veränderung des Bedienungskonzeptes 
würde höchstwahrscheinlich die Wirtschaftlichkeit dieser Linien negativ beeinflussen. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass eine Verlegung auch nur einer Buslinie die heute durch 
die Stapenhorststraße verkehrt, negative Auswirkungen sowohl auf das Angebotskonzept zwischen 
der Bielefelder Innenstadt, Dornberg und Werther als auch auf die Kostendeckung zur Folge hätte. 
 
 
 
 
 












